
 
Auszug aus der Niederschrift 
über die 10. Sitzung der Bürgerschaft am 10.12.2015  
 
 
Zu TOP : 12.3  
Bebauungsplan Nr. 32 der Hansestadt Stralsund "Wohngebiet Gärtnereigelände 
Andershof" 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: B 0134/2014  
 
Ohne Wortmeldungen wird folgender Beschluss gefasst:  
 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 32 „Wohngebiet Gärtnereigelände Andershof“ für 
das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Andershof, gelegen im Stadtteil Andershof südlich 
des Andershofer Teichs und östlich der Bahnstrecke Stralsund – Greifswald, in der Fassung 
vom September 2015, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen 
Festsetzungen (Teil B), den örtlichen Bauvorschriften (Teil B) und die Begründung mit 
Umweltbericht und Anlagen werden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB bestimmt. 
 
2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32 „Wohngebiet Gärtnereigelände 
Andershof“ wird im südöstlichen Bereich durch die Herausnahme der Wohngrundstücke Alte 
Gärtnerei 11, 13 und 15 (Flurstücke 107/5, 107/6, 107/7, 107/11, 107/12, 107/14, 107/17) 
verkleinert. Im Geltungsbereich liegen folgende Flurstücke bzw. Anteile der Flurstücke 70/9, 
71/2, 72, 73/1 (teilw.), 105/4, 107/13, 107/14, 107/15, 107/16, 107/18, 108, 109, 110, 194 
und 195 (teilw.) der Flur 1 Gemarkung Andershof.  
  
 
Mehrheitlich beschlossen  
 
Beschluss-Nr.: 2015-VI-10-0323 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i. A. König/Sitzungsdienst 

Stralsund, 07.01.2016 
 
 
 
  


